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Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten – DBX 

   Anstalt öffentlichen Rechts 
 
 

 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Mittwoch, 29. Oktober 2014, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten ein. 
 
Tagesordnung: 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden  
  
2 Bestellung einer Schriftführerin für den Verwaltungsrat des 

Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten 
DBX 14/2 

  
3 Wahl einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters des 

Verwaltungsratsvorsitzenden 
DBX 14/3 

  
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates 

vom 12.03.2014 
 

  
5 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
Sitzung des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes vom 
12.03.2014 

DBX 14/11 

  
6 Bestellung des Vorstandes der Anstalt öffentlichen Rechts 

"Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten - DBX -" 
DBX 14/4 

  
7 Neuaufstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Xanten 

für die Jahre 2013 - 2018 
DBX 14/9 

  
8 3. Änderung der Entwässerungssatzung des Dienstleistungsbetriebes 

Stadt Xanten 
DBX 14/7 

  
9 Zwischenbericht des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten - AöR - 

zum 1. Halbjahr 2014 
DBX 14/8 

  
10 Mittelfristige Planung des Straßenausbaues in Xanten DBX 14/13 
  
11 Anträge zur Tagesordnung 
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11.1 Antrag der BBX-Partei/Vorstand vom 13.02.2014 zum Zufahrtsweg des 
Waldkindergartens Waldzwerge 

DBX 14/12 

  
11.2 Antrag der FBI Xanten vom 16.04.2014 auf Verschiebung der 

Ausbaumaßnahme Ostwall 
DBX 14/1 

  
11.3 Antrag der FBI Stadtverordneten Ilona Grundscheidt und Helmut Reis 

vom 26.03.2014 zum Friedhof Birten 
DBX 14/6 

  
11.4 Antrag der FBI vom 05.09.2014 auf Überprüfung der finanziellen 

Belastung der Anlieger und Abwicklung der Beitragsforderungen bei 
Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem KAG abgerechnet werden 

DBX 14/10 

  
11.5 Antrag der Bürgerbasis Xanten 2014 vom 13.09.2014 auf 

Instandsetzung der Kinderspielplätze 
DBX 14/15 

  
11.6 Antrag der FBI vom 24.09.2014 zur Überprüfung der gesamten 

Thematik Straßeninvestitionen 
DBX 14/16 

  
11.7 Antrag der SPD vom 24.09.2014 auf Auflösung des noch bestehenden 

Vertragsverhältnisses zwischen dem Verein der Freunde und Förderer 
der Kath. Grundschule Marienbaum und dem DBX AöR  

DBX 14/14 

  
12 Fragen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und Mitteilungen des 

Verwaltungsratsvorsitzenden, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind. 

 

  
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Antrag des Verwaltungsratsmitgliedes Thiele vom 10.06.2013 zum 

Vertrag zwischen dem Verein der Freunde und Förderer der Kath. 
Grundschule Marienbaum und dem DBX AöR 

DBX 14/5 

  
2 Sachstandsbericht zur Personalentwicklung  
  
3 Vergabe von Aufträgen 

-die Drucksache wird nachgereicht- 
 

  
4 Fragen von Mitgliedern des Verwaltungsrates und Mitteilungen des 

Verwaltungsratsvorsitzenden, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind. 

 

 
 

 

Xanten, 02.10.2014 
 
gez.: 
 
Görtz 
Verwaltungsratsvorsitzender 
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E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Donnerstag, 30. Oktober 2014, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Ausschusses für Bürgerbeteiligung ein. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellen Studentinnen und Studenten der Hochschule 
Rhein-Waal ein geplantes Projekt zur elektronischen Bürgerbeteiligung vor. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 09.09.2014  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V.m. § 19 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
 

   
4 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 14/169 

   
5 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
 

   
5.1 Antrag der Frau Petra Simons auf Verbreiterung der Parkflächen auf 

dem Parkplatz "De Beyer" (Parkplatz Westwall) 
St 14/143 

   
5.2 Antrag des Herrn Ernst-Rainer Mais vom 26.08.2014 zur 

Verkehrsberuhigung auf dem Strohweg  
St 14/165 

   
5.3 Antrag des Herrn Jürgen-D. Haupt vom 10.09.2014 bezüglich der 

Übernahme von Baumpatenschaften durch Römergruppen im Falle der 
Neuanpflanzung von Bäumen im Bereich der Klever Straße 

St 14/173 

   
5.4 Antrag der Frau Claudia Strack auf Bau einer Querungshilfe im 

Kreuzungsbereich der Kreisstraße 32 mit dem Alt-Reeser-Weg 
St 14/168 

   
5.5 Antrag des Herrn Karlheinz Merissen vom 02.10.2014, eingegangen am 

06.10.2014, auf Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse hinsichtlich des Fragerechtes von Einwohnerinnen und 
Einwohnern 

St 14/174 

   
5.6 Antrag des CDU Ortsverbandes Vynen-Obermörmter auf Einsetzung 

eines Grundschulbusses zur St. Viktor Grundschule vom 24.09.2014 
 

St 14/172 
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5.7 Antrag des FDP-Ortsverbandes Xanten vom 07.10.2014 zur 
Sicherstellung der Sommerfestspiele ohne dauerhafte Belastung des 
Haushalts 

St 14/175 

   
6 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
7 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
8 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
2 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
 
Xanten, 14.10.2014 
 
gez.: 
 
Hilbig 
Ausschussvorsitzender 
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Bekanntmachung 
des Beschlusses über die Jahresrechnung 2012, 

und die Entlastung des Bürgermeisters  
der Stadt Xanten 

gemäß § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) 
in der derzeit geltenden Fassung 

 
 

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 einschließlich 
Entlastung 

 
Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am 25.09.2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 

1. Der Rat stellt den Jahresabschluss 2012 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
      148.296.372,89 € durch Beschluss fest. 
 
2. Der Rat beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von 14.968,03 € wie folgt zu 

verwenden: 
a) Umschichtung in Höhe von 8.547,41 € zur Ausgleichsrücklage (die damit den 

gesetzlichen Höchstwert erreicht hat), 
b) Umschichtung in Höhe von 6.420,62 € zur Allgemeinen Rücklage. 

 
3.  Die Mitglieder des Rates erteilen dem Bürgermeister wegen dessen Haushaltsführung 

2012 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW uneingeschränkte Entlastung. 
 

 
Der Kreis Wesel teilte der Stadt Xanten mit Schreiben vom 09.10.2014 mit, dass er den mit 
Datum vom 26.09.2013 angezeigten Beschluss des Rates der Stadt Xanten über den geprüften 
Jahresabschluss 2012, der Behandlung des Jahresüberschusses sowie der Entlastung des 
Bürgermeisters zur Kenntnis genommen hat und keine Bedenken gegen die Bekanntgabe des 
Jahresabschlusses bestehen. 
 
 
2. Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss 2012 der Stadt Xanten wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich 
bekannt gemacht. Das komplette Zahlenwerk des Jahresabschlusses der Stadt Xanten liegt zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Xanten, Karthaus 2 in den Diensträumen des 
Fachbereichs Finanzen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Xanten, 15.10.2014 
 
gez. 
 
Görtz 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

 
 
Anzeigenwerbung der Firma BBI Reklam TIC.A.S. für eine „Bürgerinformation“ 
 
Wie der Stadtverwaltung von einem Xantener Betrieb mitgeteilt wurde, versucht die Firma BBI 
Reklam TIC.A.S. mit Sitz in Istanbul/Türkei, in Xanten Anzeigenaufträge für eine „Bürgerin-
formation“ einzuwerben.  
 
Dem Betrieb wurde ein vorbereiteter Anzeigenauftrag mit dem Korrekturabzug einer Anzeige 
zugesandt. Anschließend wurde er angerufen und aufgefordert, den Anzeigenauftrag per Fax 
zurückzusenden. 
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die BBI Reklam TIC.A.S. keinen Auftrag seitens der 
Stadt Xanten zur Erstellung einer Bürgerinformation oder irgendeiner anderen Publikation hat 
und auch ansonsten keinerlei Kontakte mit dieser Firma bestehen. 
 
Unternehmen, die Publikationen im Auftrag der Stadt Xanten erstellen, können immer ein 
entsprechendes Empfehlungsschreiben vorweisen. In dem Empfehlungsschreiben stehen die 
notwendigen Kontaktdaten, so dass sich Betriebe bei der Stadtverwaltung über die 
Anzeigenwerbung informieren können. 
 
Xanten, 17.10.2014 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Thomas Görtz 
Bürgermeister 

 


